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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen der LOQIT Consulting GmbH, Altrottstraße 31, 69190 

Walldorf (im Folgenden kurz "ANBIETER" genannt) und dem Empfänger der Leistungen (im 

Folgenden kurz "KUNDE" genannt, zusammen hier auch als die „PARTEIEN“ bezeichnet), ins-
besondere im Hinblick auf Verträge über Beratungen und Dienstleistungen zur Lagerverwal-

tung mit SAP (nachfolgend kurz „Leistungen“ genannt) gelten ausschließlich diese Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. 

1.2. Das Angebot des ANBIETERS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB) bzw. an 

Gewerbetreibende. 

1.3. Widersprechende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

KUNDEN werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn der ANBIETER stimmt deren Geltung 

ausdrücklich zu. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der AN-
BIETER in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

abweichenden Bedingungen des KUNDEN Leistungen vorbehaltlos ausführt. 

1.4. Die vertragliche Grundlage ergibt sich aus der individuellen Absprache zwischen dem ANBIE-

TER und dem KUNDEN (z.B. in Form eines Angebots) sowie den vorliegenden Bedingungen. 

1.5. Maßgeblich ist die jeweils vor Inanspruchnahme der Leistungen gültige Fassung der Allge-

meinen Geschäftsbedingungen des ANBIETERS. 

1.6. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Leistungsbeziehun-

gen zwischen dem ANBIETER und dem KUNDEN (in Zusammenhang mit dem angebotenen 

Leistungsgegenstand), ohne dass es einer ausdrücklichen Einbeziehung bedarf.  

1.7. Sofern in den nachfolgenden Bestimmungen das generische Maskulinum verwendet wird, 

gilt dies allein aus Gründen der Einfachheit, ohne dass hiermit eine Wertung verbunden ist.  

2. Leistungen 

2.1. Der ANBIETER bietet unterschiedliche Leistungen, insbesondere die Implementierung und 

Wartung von SAP sowie dazugehörige Beratungsdienste an. Der konkrete Leistungsumfang 

ergibt sich aus der individuellen Absprache zwischen ANBIETER und KUNDE. 

2.2. Die PARTEIEN sind sich darüber einig, dass der ANBIETER dem KUNDEN gegenüber ausdrück-

lich keinen konkreten quantitativen und/oder wirtschaftlichen Erfolg schuldet. 

2.3. Die Leistungserbringung durch den ANBIETER ist an die vereinbarten Termine geknüpft. Eine 

Übertragung des Leistungsanspruchs auf einen späteren Zeitpunkt ist ausgeschlossen. 

2.4. Der ANBIETER ist berechtigt, sich zur Erfüllung einzelner oder aller vertraglichen Pflichten der 

Hilfe Dritter, insbesondere Subunternehmer, zu bedienen. 

2.5. In Bezug auf die Inhalte eines mit dem ANBIETER eingegangenen Leistungs-, und/oder Bera-

tungsvertrags steht diesem ein Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB zu. 
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3. Vertragsschluss 

3.1. Die Präsentation der Leistungen auf der Webseite, in sozialen Netzwerken, in Broschüren 

oder in Werbeanzeigen stellt kein verbindliches Angebot des ANBIETERS auf Abschluss eines 

Vertrags dar. 

3.2. Der Vertragsschluss zwischen dem ANBIETER und dem KUNDEN kann fernmündlich (insbe-

sondere per Video bzw. Videochat und/oder Telefon), in Textform (insbesondere per E-Mail) 

oder schriftlich erfolgen. 

3.3. Im Fall von fernmündlich abgeschlossenen Verträgen zwischen dem ANBIETER und dem KUN-

DEN willigt der KUNDE ein, dass der ANBIETER das Telefonat und/oder die Video-Konferenz 

mit diesem zu Beweis- und Dokumentationszwecken aufzeichnet. 

3.4. Der KUNDE erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, keine Login-Benutzernamen, Pass-

wörter, Materialien und Links, auf die der KUNDE im Rahmen dieses Vertrags Zugriff erhält, 

an Dritte weiterzugeben.  

4. Vergütung 

4.1. Soweit im Einzelfall keine individuelle Vergütungsvereinbarung getroffen wird, rechnet der 

ANBIETER seine Leistungen gegenüber dem Kunden entweder nach tatsächlichem Aufwand 

pro begonnener Arbeitsstunde („Stundensatz“) oder mittels eines festen Vergütungssatzes 

je geprüften Betriebsmittel ab. Alle Preise verstehen sich zuzüglich USt in gesetzlicher Höhe. 

4.2. Sofern der ANBIETER dem KUNDEN auf Wunsch eine Kostenvoreinschätzung erteilt, so kann 

der ANBIETER vorab keine verbindliche Gewähr gem. § 649 Abs. 1 BGB für die Richtigkeit 

der Kostenvoreinschätzung übernehmen. 

4.3. Soweit der tatsächliche Aufwand die zugrundeliegende Kostenvoreinschätzung mehr als ge-

ringfügig (< 10 %) übersteigt, ist der ANBIETER berechtigt, den zusätzlichen Arbeitsaufwand 

gesondert in Rechnung zu stellen. Sofern eine solche Überschreitung zu erwarten ist, unter-

richtet der ANBIETER den KUNDEN darüber unverzüglich. Die weitere Vergütung bemisst 

sich in diesem Fall anhand des tatsächlichen Arbeitsaufwands und der geltenden Preisliste. 

Sofern der ANBIETER die wesentliche Überschreitung der Kostenvoreinschätzung nicht zu 

vertreten hat, ist der KUNDE nicht dazu berechtigt ist, das Vertragsverhältnis allein auf-

grund der Kosten-Überschreitung zu kündigen. 

4.4. Der KUNDE ist, soweit nicht anders vereinbart, zur Vorleistung verpflichtet. Die vereinbarte 

Vergütung ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen. 

4.5. Alle Tage, die in Absprache mit dem Kunden vor Ort durchgeführt werden, werden mit min-

destens acht Stunden abgerechnet. 
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4.6. Reisezeiten und -kosten werden, sofern mit dem Kunden nicht anderweitig vereinbart wird, 

nach Aufwand und in Abhängigkeit der Reisestrecke nach folgenden Maßgaben errechnet. 

• 0,50€/km bei Fahrten mit PKW 

• sonstige Verkehrsmittel und Hotelübernachtungskosten nach Aufwand 

• Gesetzliche Tagesspesen 

• Reisezeiten werden mit 50% des Stundensatzes zzgl. eventueller Nacht-, Feiertags- 

oder Wochenendzuschläge berechnet, sofern kein Onsite-Stundensatz vereinbart 

wurde 

• Bahnfahrten können bei einer Reisedauer ab 2 Stunden in der 1.Klasse, ansonsten 

in der 2.Klasse, Flüge ab 5 Stunden in der Business-Class, ansonsten in der Economy 

Class gebucht werden. 

4.7. Bei Wochenend-, Feiertags- sowie bei Nachtarbeit gelten folgende Zuschläge (Arbeitszeiten 

Aufschlag in %): 

• An Samstagen zwischen 06:00 Uhr- 20:00 Uhr (50%) 

• An Samstagen zwischen 20:00 Uhr- 06:00 Uhr (75%) 

• An Sonn- und Feiertagen (75%) 

• Nachtarbeit ab 20:00 und bis 06:00 Uhr (50%) 

4.8. Unterlässt der KUNDE eine notwendige Mitwirkungshandlung und verhindert hierdurch die 

Leistungserbringung durch den ANBIETER, bleibt der Vergütungsanspruch des ANBIETERS in 

jedem Falle unberührt. In diesem Fall muss sich der ANBIETER aber dasjenige anrechnen las-

sen, was er an Aufwendungen erspart oder zu erwerben unterlässt.  

4.9. Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen sein 

Aufrechnungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben bzw. geltend machen. 

5. Verzug 

5.1. Etwaige Fristen zur Leistungserbringung durch den ANBIETER beginnen in jedem Fall nicht, 

bevor die vereinbarte Vergütung vollständig durch den KUNDEN beglichen wurde und sämt-

liche notwendigen Mitwirkungshandlungen des KUNDEN umfassend erbracht wurden. 

5.2. Ist der KUNDE mit fälligen Zahlungen im Verzug, behält sich der ANBIETER das Recht vor, 

weitere Leistungen bis zum Ausgleich der fälligen Zahlungen nicht auszuführen. 

5.3. Der ANBIETER ist berechtigt, den Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gem. § 626 

Abs. 1 BGB zu kündigen und sämtliche Leistungen einzustellen. Ein wichtiger Grund liegt ins-

besondere vor, wenn der KUNDE bei einer vereinbarten Ratenzahlung mit mindestens zwei 
fälligen Raten gegenüber dem ANBIETER in Verzug ist.  Der ANBIETER ist berechtigt, die ge-

samte Vergütung, welche bis zum nächsten ordentlichen Beendigungstermin fällig würde, als 

Schadensersatz geltend zu machen. In diesem Fall muss sich der ANBIETER aber dasjenige 

anrechnen lassen, was er an Aufwendungen erspart oder zu erwerben unterlässt. 

6. Pflichten der PARTEIEN zur Durchführung der vereinbarten Leistungen 

6.1. Alle vertraglich zugesagten Leistungen erbringt der ANBIETER grundsätzlich erst ab dem Zeit-

punkt des Vertragsschlusses. 
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6.2. Der KUNDE stellt sicher, dass der ANBIETER zu jedem Zeitpunkt über alle erforderlichen In-

formationen verfügt, die zum Erreichen eines bestmöglichen Beratungsergebnisses erforder-

lich sind. 

6.3. Der KUNDE hat zu gewährleisten, dass die technischen Voraussetzungen bereitgehalten wer-

den, um das Angebot vollständig nutzen zu können. Dies betrifft z.B. eine hinreichend leis-

tungsfähige Internetverbindung, PC/Notebook/Smartphone, Messengerdienste, etc. Der AN-

BIETER ist für etwaige Nichtverfügbarkeiten insoweit nicht verantwortlich. 

6.4. Der KUNDE ist verpflichtet, zu allen vereinbarten Beratungsterminen (insbesondere 

1:1) pünktlich zu erscheinen. Verspätungen hat der KUNDE unverzüglich anzuzeigen. Sofern 

durch eine vom KUNDEN verschuldete Verspätung beim ANBIETER Mehrkosten anfallen (z.B. 

aufgrund von Verzögerungen im Arbeitsablauf des ANBIETERS, fruchtlos gewordenen Auf-

wendungen wie Mietkosten), hat diese der KUNDE zu tragen. 

6.5. Die Verschiebung eines vereinbarten Beratungstermins ist in der Regel nicht möglich und 

entspricht einer Absage durch den KUNDEN.  

6.6. Der ANBIETER ist jederzeit berechtigt, Termine digital (z.B. via Zoom, Teams, Skype, Teamvie-

wer oder dergleichen) durchzuführen.  

7. Vertragslaufzeit 

7.1. Der Vertrag ist für die gemäß individualvertraglicher Vereinbarung vereinbarte Laufzeit (Erst-

laufzeit) fest geschlossen. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. 

7.2. Die Vertragslaufzeit verlängert sich, sofern nicht explizit abweichend geregelt, jeweils um die 

vereinbarte Erstlaufzeit (mindestens jedoch um sechs Monate), wenn sie nicht vier Wochen 

vor Ablauf der Erstlaufzeit bzw. der jeweiligen Vertragsverlängerung von einer Partei gekün-

digt wird. 

7.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

8. Besondere Bestimmungen im Bereich digitaler Inhalte 

8.1. Der KUNDE erhält nach Abschluss des Vertrages vom ANBIETER Zugang zu den vertraglich 

vereinbarten digitalen Inhalten auf der jeweiligen Plattform. Die Zugangsdaten zu den digi-

talen Inhalten sind durch den KUNDEN geheim zu halten, ein unberechtigter Zugriff Dritter 

ist durch den KUNDEN nach Möglichkeit auszuschließen. Es obliegt dem KUNDEN, ein aktives 

Nutzerkonto auf der vom ANBIETER bei Vertragsschluss benannten Plattform anzulegen 

und/oder zu unterhalten. 

8.2. Der Zugang zu den Online-Trainingskursen ist, sofern nicht abweichend geregelt, auf die in-

dividuell vertraglich vereinbarte Laufzeit beschränkt. 

8.3. Der KUNDE hat die individuellen technischen Voraussetzungen für den Zugang zu den digita-

len Inhalten und deren Nutzung, auch im Falle einer Weiterentwicklung der Softwareplatt-

form oder sonstiger technischer Systemkomponenten durch den ANBIETER oder Dritte, zu 

schaffen, insbesondere die notwendige Hardware und Betriebssystemsoftware, Internet-

Verbindung sowie eine aktuelle Browsersoftware bereitzuhalten;  
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8.4. Erwirbt der KUNDE entsprechend der individuellen Vereinbarung digitale Inhalte zum dauer-

haften Download, können diese nach Abschluss der Bestellung über den geschützten Kun-

denbereich eingesehen und heruntergeladen werden (im Folgenden kurz: „Downloads“). Für 

die mehrmalige Möglichkeit des Herunterladens oder eine Bereitstellung der Downloadmög-

lichkeit nach Ablauf von 14 Tagen seit dem Kauf übernimmt der ANBIETER keine Gewähr. 

8.5. Der KUNDE erhält unter der Bedingung der Zahlung der geschuldeten und fälligen Vergütung 

das vertraglich vereinbarte, auf die Dauer des Nutzungsvertrages befristete, auf Dritte nicht 

übertragbare, einfache Recht zur Nutzung der digitalen Inhalte zum privaten oder sonstigen 

eigenen Gebrauch. Dies umfasst auch die vom ANBIETER angebotenen Downloads. Der AN-

BIETER verschafft dem KUNDEN an den Downloads kein Eigentum, sondern lediglich das in 

Satz 1 dieser Ziffer niedergelegte Nutzungsrecht. 

8.6. Bei digitalen Inhalten schuldet der ANBIETER eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, 

soweit sich dies ausdrücklich aus einer mit dem KUNDEN getroffenen Beschaffenheitsverein-

barung ergibt.  

8.7. Sofern der KUNDE auf der Plattform Äußerungen abgibt, die geeignet sind, den ANBIETER, 

andere Nutzer und/oder Dritte in ihrer Ehre herabzuwürdigen, so kann der ANBIETER dem 

KUNDEN dessen Zugangsberechtigung mit sofortiger Wirkung entziehen. Die Geltendma-

chung weiterer Kündigungs- und Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt. 

9. Besondere Bestimmungen zu Supportleistungen 

9.1. Soweit zwischen den Parteien Supportleistungen vereinbart sind, gelten nachfolgende Be-

dingungen. 

9.2. Soweit zwischen den Parteien Supportleistungen vereinbart sind, gelten nachfolgende Be-

dingungen: 

- Wartung 

- Prozessoptimierung 

- Kundensupport 

9.3 Der ANBIETER erbringt die Supportleistungen nur im Rahmen der jeweils geltenden Service-

zeit von Montag bis Freitag. Der KUNDE wirkt, soweit erforderlich, bei der Erbringung der 

Supportleistungen mit. Er stellt dem ANBIETER alle zur Durchführung der Leistungen erfor-

derlichen Informationen zur Verfügung. Er stellt Testdaten, Testkapazitäten und qualifi-

zierte Mitarbeiter zur Verfügung. 

10. Teilnahme an Workshops, Seminaren und Veranstaltungen 

10.1. Sofern die Leistungserbringung im Rahmen von Workshops, Seminaren oder Veranstaltun-

gen erfolgt, gelten ergänzend die nachfolgenden Regelungen: 

10.2. Die Buchung von Workshops, Seminaren, Veranstaltungen und dergleichen (nachfolgend 

„Termin“) ist verbindlich. 
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10.3. Sofern im Zusammenhang mit einem vereinbarten Termin durch eine vom KUNDEN verschul-

dete Verspätung beim ANBIETER Mehrkosten anfallen (z.B. aufgrund Verzögerungen im Ar-

beitsablauf des ANBIETERS), hat diese der KUNDE zu tragen. 

10.4. Der KUNDE ist verpflichtet, im Fall einer Absage innerhalb von vier Wochen vor dem verein-

barten Termin die entstandenen Kosten, mindestens jedoch 30% der vereinbarten Vergütung 

an den ANBIETER zu erstatten. Im Falle einer Absage innerhalb von 7 Tagen vor dem verein-

barten Termin, ist der KUNDE verpflichtet, die vereinbarte Vergütung voll zu erbringen. Der 

ANBIETER muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er an Aufwendungen erspart 

oder zu erwerben unterlässt. 

11. Zahlungsbedingungen 

11.1. Die Zahlung ist per Überweisung möglich. 

11.2. Sämtliche Abrechnungsmodalitäten, insbesondere die Rechnungsstellung, erfolgen auf 

elektronischem Weg über die vom KUNDEN mitgeteilte E-Mail-Adresse. Der KUNDE erklärt 
sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Wünscht der KUNDE eine hiervon abweichende Art 

der Übermittlung (z.B. Post) trägt er die hierfür zusätzlich anfallenden Kosten.  

12. Haftung auf Schadensersatz 

12.1. Der ANBIETER haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen nur nach Maßgabe der folgenden Regelungen: 

12.2. Der ANBIETER haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit des ANBIETERS oder eines seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Daneben haftet der ANBIETER für 

Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des ANBIETERS oder eines seiner gesetz-

lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für Schäden wegen der Nichteinhal-

tung einer vom ANBIETER gegebenen Garantie oder zugesicherten Eigenschaft oder wegen 

arglistig verschwiegener Mängel. 

12.3. Der ANBIETER haftet unter Begrenzung auf Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren 

Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten durch ihn oder einen seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-

ruhen. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Ver-

tragspartner regelmäßig vertrauen darf.  

12.4. Innerhalb der Grenzen aus den vorstehenden Absätzen 2 und 3 haftet der ANBIETER nicht 

für Daten- und Programmverluste. Die Haftung für Datenverlust wird der Höhe nach auf den 
typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrenent-

sprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. Dem ANBIETER bleibt der 

Einwand des Mitverschuldens vorbehalten. Der KUNDE ist insbesondere für die Datensiche-

rung und Abwehr von Schadsoftware nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik verant-

wortlich. 

12.5. Der ANBIETER übernimmt keine Haftung für unvorhergesehene Software-Störungen aus der 

Sphäre Dritter, bzw. technische „Bugs“ oder Datenverluste, auf die der ANBIETER selbst 
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keinen Einfluss ausüben kann. Der ANBIETER ist bestrebt jedwede Störungen schnellstmög-

lich zu beheben und Wartungsarbeiten schonend durchzuführen. Überdies kann der ANBIE-

TER dem KUNDEN keine Garantie für eine ständige Erreichbarkeit der Software aussprechen.  

13. Datenschutz, Geheimhaltung 

13.1. Die Leistungen erfolgen je nach Leistungspaket standardisiert und/oder individualisiert und 

können insbesondere auch Gruppen-Livecalls auf freiwilliger Basis enthalten. Der KUNDE 

wird im Hinblick auf vertrauliche Informationen darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang 

mit der Teilnahme an Gruppen-Livecalls solche Informationen anderen Teilnehmern bekannt 

werden können. 

13.2. Der KUNDE wird darauf hingewiesen, dass der ANBIETER personenbezogene Bestands- und 

Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrags-

verhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt. Alle personenbezogenen Daten werden vertrau-

lich behandelt. 

13.3. Die PARTEIEN verpflichten sich, die ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung bekannt ge-

wordenen Informationen aus dem Bereich der anderen Partei vertraulich zu behandeln.  

14. Urheberrecht 

14.1. Sämtliche im Rahmen der Vertragserfüllung zur Verfügung gestellten Inhalte sind urheber-

rechtlich geschützt. 

14.2. Der KUNDE erhält für die Dauer der Vertragslaufzeit ein – einfaches – Nutzungsrecht zur Nut-

zung der Inhalte. Jegliche Weitergabe und/oder Vervielfältigung der Inhalte ist untersagt. Der 

KUNDE ist insbesondere nicht berechtigt, ohne ausdrückliche Erlaubnis des ANBIETERS Bild-

, Film- oder Tonaufnahmen von den Kursmaterialien und/oder Live-Coachings zu machen. 

Jeder Verstoß wird verfolgt und führt zu möglichen Schadensersatzansprüchen. 

14.3. Der KUNDE stimmt zu, dass Ton- und Bildaufzeichnungen unter Teilnahme des KUNDEN, ins-

besondere von Veranstaltungen, Sitzungen, Beratungen, Gruppencalls und dergleichen, ins-

besondere auch unter Teilnahme von Dritten, angefertigt und zeitlich, örtlich und inhaltlich 

durch den ANBIETER unbegrenzt - im Rahmen des Vertragsverhältnisses und den damit in 

Zusammenhang stehenden Nutzungen - ausgewertet werden dürfen.  

15. Widerrufsrecht 

Der ANBIETER schließt ausschließlich mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB Verträge, so 

dass ein gesetzliches Widerrufsrecht nicht besteht. 

16. Referenznennung 
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Der ANBIETER darf den KUNDEN namentlich in jedem Medium als Referenz nennen. Dies 

umfasst auch die Nennung und Benutzung evtl. geschützter Marken, Bezeichnungen oder 

Logos sowie dessen Bildnis. Der ANBIETER ist zur Nennung nicht verpflichtet. 

17. Gerichtsstand, Rechtswahl, sonstige Bestimmungen 

17.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus 

Verträgen ist Walldorf. 

17.2. Auf alle Streitigkeiten in Verbindung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet, 

unabhängig vom rechtlichen Grund, ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss aller Bestimmungen des Kollisionsrechts, die in eine andere Rechts-

ordnung verweisen, Anwendung.  

17.3. Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht berührt. 

Stand: Februar 2025  


